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MARKTGEMEINDEAMT    L A N N A C H

Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates

am 29. September 2003 im Mehrzwecksaal der Volksschule Lannach.

Beginn der Sitzung:19:01 Uhr

Die Einladung erfolgte am 16.09.2003 durch Kurrende.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen:

Anwesend waren:

Bürgermeister: Josef Niggas

Vizebürgermeister: Ing. Gerhard Flecker

Gemeindekassier (Finanzreferent): 

GR. Raimund Krenn
GR. Dr. Herbert Thaller

GR. Bernd Hoffmann
GR. 

GR. Anton Steiner
GR. 

GR. Christine Hubmann
GR. 

GR. Erich Lang
GR. 

GR. Franz Haas
GR. 

GR. Ing. Franz Doppelreiter
GR. 

GR. Gerald Kienreich
GR. 

Außerdem waren anwesend:

AL DI Roland Lesky

Cornelia Hingel

SR Dr. Dietmar Mayer

Entschuldigt waren:

Gemeindekassier Wilfried Fröhlich

Rosana Scheiring

Matthias Pinter

Nicht entschuldigt waren:

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich.

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

4. Genehmigung des Protokolls vom 01.09.2003

5. Bericht des Bürgermeisters

6. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner

7. Aufbahrungshalle Lannach, Kühlvitrine

8. Kaufvertrag „Spar“; Honorarnote Dr. Hübner

9. Anschaffungen FF Blumegg/Teipl

10. Aufnahme KindergartenbetreuerIn als Karenzvertretung (Kindergarten „Lannach“)

11. Vergabe Gemeindewohnungen „Kaiserbergstraße 19“

12. Kassaprüfung am 08.09.2003

13. Erneuerung Heizkesselanlage Objekt „Kaiserbergstraße 19“

14. Postverteilerzentrum; Erneuerung Lufterhitzer

15. Grd. Stk. Nr. 361/24, KG Breitenbach; Umwandlung von L (J/2) in vollwertiges Bauland

16. Aufschließungsstraße „Lienhartgründe“

Pkt 1) Eröffnung der Sitzung

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 19:01 Uhr und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und –bediensteten.

Pkt 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:

An Hand der Einladungskurrende stellt der Bürgermeister fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte.

Pkt 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Es wird festgestellt, dass 12 Gemeinderäte anwesend sind. Die Sitzung ist beschlussfähig. Kassier Wilfried Fröhlich, GR Rosana Scheiring und GR Matthias Pinter sind entschuldigt.

Pkt. 4) Genehmigung des Protokolls vom 01.09.2003:

Der Bgm stellt den Antrag, das Protokoll vom 01.09.2003 zu genehmigen. Die 12 Gemeinderäte stimmen dafür. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Bürgermeister nimmt die Tagesordnungspunkte 5 sowie 15 von der Tagesordnung.

Nachstehende Dringlichkeitsanträge werden gestellt:

Bgm.: „Miet- und Baurechtsvertrag GWS – Marktgemeinde Lannach“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm.: „Willenserklärung – Errichtung Apotheke“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm.: „Feuerbeschau – Erhöhung Voranschlags – Position“ - Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm.: „Kaufvertrag Marktgemeinde Lannach mit GKE“ - Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 6) Fragestunde, Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner
GR Thaller erkundigt sich bezüglich der Baustelle im Bereich der Pflasterung, die zur Zeit an der Hauptstraße gegenüber des Anwesens Dr. Pruckner durchgeführt wird. Er erwähnt die halbseitige Sperre der Straße bzw. das weitere Bauwerk, welches jetzt zusätzlich in Errichtung ist und von dem man nicht erkennen kann was es wird bzw. ob hier eine Verlängerung der Schallschutzmauer vorgesehen ist.

DI Lesky antwortet, dass dort ein Swimmig Pool errichtet wird und dass dieses Vorhaben bewilligungsfrei ist. In weiterer Folge ist dort eine Verlängerung der Lärmschutzwand geplant. Der Bürgermeister fügt hinzu, dass die Kosten seitens des Bauwerbers getragen werden. 

Der Bgm erwähnt, dass die Straßensperre nicht deshalb errichtet wurde, weil sich das Bauvorhaben dort befindet, sondern weil die Pflasterung dort saniert wurde. DI Lesky fügt hinzu, dass diese Arbeiten sich zufällig überschneiden und dass die Straßensperre mit den angesprochenen Bauarbeiten nichts zu tun hat. GR Dr. Thaller fragt nach, ob die Einfriedungsverlängerung gleichzeitig die Schallschutzmauerverlängerung ist. Der Bgm antwortet, dass der Eigentümer aufgrund der Errichtung des Swimming Pools die Schallschutzmauer verlängert.

GR Mag. Neckermann erkundigt sich beim Umweltausschussobmann über die amtliche Mitteilung bezüglich des Restmülls. Sie findet die Aussendung eigenartig, da es sie interessieren würde, wie man, wenn man den Restmüll abholt, bei den Haushalten mit einem 120 Liter Behälter überprüfen kann, was sich tatsächlich darin befindet.

Danach nimmt sie Bezug auf die Mitteilung, in welcher steht, dass der Biomüll kostenlos ist. Dies gelte ihrer Meinung nach vielleicht für die Marktgemeinde Lannach, jedoch sicher nicht für die Bevölkerung. Sie stellt fest, dass Biomüll fast gleich viel wie Restmüll kostet. GR Mag. Neckermann fügt anschließend noch hinzu, dass man eine solche Mitteilung nicht in die Bevölkerung schicken darf.

GR Ing. Flecker gibt das Wort an den Herrn Bgm, welcher antwortet, dass es tatsächlich unrichtig ist, dass die Biomüllabfuhr kostenlos ist. Das Schreiben von der Firma Saubermacher wurde irrtümlich 1:1 übernommen und er hat den Fehler erst im Nachhinein bemerkt. Der Bgm fügt hinzu, dass die selbstverständlich richtiggestellt werden wird.

Zum zweiten Punkt meint er, dass auf Auftrag der Gemeinde Müllbehälterkontrollen von der Firma Saubermacher durchgeführt werden. Im Zuge dieser Kontrollen werden die Behälter ausgeschüttet und dabei kann vorwiegend bei den 120–Liter–Behältern festgestellt werden, dass viel Altpapier darin vorhanden sei. Es gäbe hierfür sogar Aufzeichnungen.

GR Mag. Neckermann hat eine zweite Frage bezüglich des Friedhofs. Hierbei gab es Probleme mit dem Abräumen der Gräber. Die Arbeit wurde nicht durchgeführt, ist den betroffenen Angehörigen jedoch trotzdem verrechnet worden, zudem ist es auch noch sehr teuer. Der Bgm erwidert, dass es hierfür einen Beauftragten, Herrn Albert Leber, gibt, der für die Durchführung der Graberrichtung bereit ist. In zwei Fällen wurde dem Bürgermeister berichtet, dass das Abräumen des Grabes angeblich nicht oder zu spät erfolgt ist. Mit Herrn Albert Leber wurde von seiner Seite und auch seitens des Amtsleiters ein Gespräch geführt, in dem ihm nahegelegt wurde, diese Dinge mit den Betroffenen selbst zu regeln. Seitdem, und auch nicht zuvor, gab es keinerlei Beanstandungen und bis dato hat es immer klaglos funktioniert. GR Kienreich fragt, ob es eine Frist für das Abräumen des Grabes gibt - der Bgm verneint dies und fügt hinzu, dass es sich eingebürgert hat, dass Herr Leber auch die Gräber zu einer gewissen Zeit abräumt. Der Bgm antwortet, dass es keine genaue Arbeitsbeschreibung für diese Tätigkeit gibt und dass zudem nirgendwo festgeschrieben ist, dass der Graberrichter die Tätigkeiten des Abräumens überhaupt durchführen muss. GR Mag. Neckermann wirft ein, dass es jedoch trotzdem nicht billig ist. Der Bgm erklärt, dass Herr Leber die Kosten für die Geräte an die Marktgemeinde Lannach abliefern muss und erwähnt schlussendlich, dass er froh und dankbar sei, jemanden zu haben der diese Dienste verrichtet.

GR Kienreich fragt nach, wer für die Bodenmarkierung auf Gemeindestraßen zuständig ist. Wenn eine Straße in eine anderen einmündet, besteht dort laut StVO ein absolutes Halteverbot. In Graz macht man beispielsweise Kreuze und er möchte wissen, ob dies auch in der Marktgemeinde Lannach möglich wäre. Der Bgm erkundigt sich nach dem konkreten Kreuzungspunkt. GR Kienreich erwähnt „Am Sonnenhang 3“ Die Familie Krebl parkt mit 3 oder 4 Autos immer genau vis a vis der Einfahrt. Im Winter hatte er schon zweimal Schwierigkeiten gehabt und auch jetzt treten beim Hinausfahren noch Probleme auf. GR Kienreich fügt hinzu, dass er nicht über die Gendarmerie agieren möchte. Bezugnehmend auf diese Frage antwortet der Bgm, dass die StVO grundsätzlich für jeden gilt und der Kreuzungsbereich für jeden frei sein muss. DI Lesky fragt nach, ob diese Autos genau gegenüber der Ausfahrt stehen, GR Kienreich bejaht dies. Der Bgm schlägt vor, sich diesen Punkt nochmal genauer anzuschauen und mit der Familie Krebl diesbezüglich ein Gespräch zu führen.

Die zweite Frage von GR Kienreich nimmt Bezug auf die Plakatierungsverordnung. Der Bgm antwortet, dass Veranstaltungen abgehalten und die Plakatständer auch wieder entfernt wurden. Bezüglich der Anfrage will er die Information bis zum nächsten Mal beschaffen. GR Ing. Doppelreiter wirft ein, dass es eine Plakatierungsverordnung gibt. Der Bgm wird prüfen, wie weit die Verordnung der Gemeinde im Verhältnis zur Verordnung der Bezirksverwaltungsbehörde im Einklang steht.

GR Steiner fragt den Bgm, ob es eine Wasserrechtsverhandlung bezüglich der Einleitung der Oberflächenwässer der Kettisch – Gründe gibt. Seine zweite Frage betrifft die Spatenstichfeier. Er möchte hierzu wissen, ob die Einladung, das Essen, die Getränke etc. über die KEG, die Gemeinde oder die Firma finanziert wurde. Der Bgm erwidert, dass die KEG der Einlader war. 

Zur ersten Frage bezüglich der Wasserrechtsverhandlung meint der Bgm, dass noch nicht 100%-ig abgeklärt wurde, ob die Regenwässer, die von dem Bereich der Gemeinde kommen, dort eingeleitet werden, da es zwischen der RWA, der Firma Url und der Lagerhausgenossenschaft noch Gespräche geben wird. GR Steiner möchte wissen, ob überhaupt eine Einleitung vorgesehen sei. Es gibt laut Bürgermeister ein bestehendes Recht der Firma Url und der RWA, diese Oberflächenwässer dort einzuleiten. Wenn sich der Konsens durch irgendwelche Maßnahmen verändern würde, müsste man überprüfen, inwieweit es einer Wasserrechtsverhandlung bedarf. DI Lesky antwortet, dass die Gemeinde zudem auch nicht die zuständige Behörde ist. In den Baubescheiden ist es üblich, dass sie die Einleitung vorbehaltlich einer wasserrechtlichen Bewilligung genehmigen. Das heißt, es wäre Sache des Konsenswerbers, bei der Wasserrechtsbehörde anzusuchen.

Der Bürgermeister zieht den Tagesordnungspunkt 10 vor.

Pkt. 10) Aufnahme einer Kindergartenbetreuerin als Karenzvertretung für den Kindergarten Lannach

Es ist hierfür eine Stellenausschreibung erfolgt DI Lesky liest die Namen und die jeweilige fachspezifische Ausbildung der Bewerberinnen anhand einer Folie vor:

Bewerbungen als KinderbetreuerIn im 

Kindergarten Lannach

BewerberIn:
Fachspezifische Ausbildung:

Elfriede WINKLER
Ausbildung zur Kinderbetreuerin und Tagesmutter
Nassau 35
5-jährige Tätigkeit als Kinderbetreuerin

8522 Groß St. Florian

Sabrina BAUMGARTNER
Ausbildung zur Kinderbetreuerin

Hauptstraße 53
mehrere Praktika in Kindergärten und Kinderkrippen

8502 Lannach

Gertraud KARNER
keine

Königshoferstraße 45

8020 Graz

Helga KREUZWEGER
Grundausbildung zur Kinderbetreuerin

Mooskirchnerstraße 4

8502 Lannach

Lisa FERRARI
Ausbildungslehrgang zur Kinderbetreuerin und Tagesmutter

Poststrasse 7/9
6-wöchiges Praktikum in einem Kindergarten

8530 Deutschlandsberg

Bernadette BOGNER
Ausbildung zur Kindergartenpädagogin

Zwaring 52
mehrere Praktika in Kindergärten

8142 Wundschuh

Stephanie STADLER
Erfahrung Behindertenbetreuung - Integrationsschulen

Oberblumegg 69

8502 Lannach

Der Bgm begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt die Kindergartenleiterin Frau Susanne Fuchshofer. Er setzt fort, dass in der Stellenausschreibung folgende Anstellungserfordernisse festgehalten wurden:

Österreichische Staatsbürgerschaft

Unbescholtenheit

Wohnsitz in Lannach

abgeschlossene fachspezifische Berufsausbildung

Bei diesen Bewerbungen bleiben nur drei übrig, die Lannacherinnen sind, wovon zwei diese fachspezifische Ausbildung haben, nämlich Helga Kreuzweger und Baumgartner Sabrina. Die beiden Bewerbungen wurden Frau Fuchshofer zur Beurteilung übergeben und am 24. September empfiehlt sie dem Gemeinderat schriftlich Frau Sabrina Baumgartner, da sie die vorgeschriebenen Kriterien zur Gänze erfüllt und aufgrund ihrer Erfahrung auch einen Kindergartenalltag alleine gestalten kann. Der GR einigt sich darauf, die Abstimmung geheim abzuhalten.

GR Kienreich und GR Hubmann werden als Stimmenzähler ernannt.

Es wird folgendes Ergebnis ermittelt:

Es wurden 12 Stimmzettel abgegeben.

Davon fallen 9 auf Sabrina Baumgartner, 2 auf Helga Kreuzweger und 1 Stimmzettel ist ungültig.

Somit ist Frau Baumgartner als Karenzvertretung mit 01.10.2003 aufgenommen.

Pkt 7) Aufbahrungshalle Lannach, Kühlvitrine

Das Thema „Abdeckung der Kühlvitrine“ wurde laut Bgm bereits in diversen Vorgesprächen im Zuge des Umbaus der Aufbahrungshalle bereits besprochen. DI Lesky teilt dem GR mit. dass die Firma HOPF die Plexiglashaube für die Aufbahrungs – Kühlvitrine um € 1.367,-- zuzüglich MwSt anbietet. Der Bgm ersucht den GR um die Zustimmung für die Anschaffung. GR Thaller fragt, warum die Vitrine jetzt erneuert werden muss. Der Bgm antwortet, dass sie leider schon seit vielen Jahre kaputt ist und im Zuge der Umgestaltung der Aufbahrungshalle erneuert werden muss.

Der Bgm ersucht um ein Zeichen der Zustimmung für die Anschaffung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt 8) Kaufvertrag „Spar“, Honorarnote Dr. Hübner

Der Bgm erinnert, dass Herr Notar Dr. Hübner seinerzeit beauftragt wurde, den Kaufvertrag zwischen der Firma Spar und der Marktgemeinde Lannach hinsichtlich des Ankaufes des Postverteilerzentrums (ehem. Spar) durchzuführen. Er teilt weiters mit, dass die Rechnung erst im heurigen Jahr an die Marktgemeinde Lannach geschickt wurde.

Der Bgm ersucht den GR um die Zustimmung zur Bezahlung des Betrages von € 4.478,58. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt 9) Anschaffung Freiwillige Feuerwehr Blumegg/Teipl

Im AOH wurden zwei Positionen für die Anschaffung vorgesehen:

Notstromaggregat € 6.500,--

Ankauf 15 Stück Drägerhelme € 2.400,-- AOH
Die FF Blumegg/Teipl hat von drei Stromerzeugern Angebote eingeholt. Zusätzlich zum Anschaffungspreis des Stromerzeugers konnten Einbaukosten im Vorhinein nicht berücksichtigt werden. Seitens der FF Blumegg/Teipl gibt es den Wunsch, diesen Stromerzeuger bei der FA Lohr um € 6.407,-- inkl. MwSt anzukaufen. Zusätzlich kommen noch Ein- und Umbaukosten in der Höhe von € 1.836,-- inkl. MwSt dazu. 

Der Bgm ersucht um ein Zeichen der Zustimmung. Der Antrag wird einstimmig angenommen. GR Hubmann befindet sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Sitzungssaal.

Hinsichtlich der Anschaffung von Drägerhelmen würden die vorgesehenen 15 Stück die VA-Position übersteigen. Deshalb hat die FF Blumegg/Teipl der Gemeinde mitgeteilt, dass sie im heurigen Jahr nur 10 Stück Drägerhelme anschaffen wollen und das Billigstangebot mit € 2.304,-- inkl. MwSt von der Fa Dräger vorliegt. 

Der Bürgermeister ersucht um ein Zeichen der Zustimmung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Weiters ist eine Reparatur der Heckeinbaupumpe des Tanklöschfahrzeugs TLF 1000 aufgrund einer Undichtheit notwendig. Der Preis für die Reparatur der Hochdruckpumpe beträgt € 2.384,40. Im Bereich Reparaturkosten ist im VA nichts vorgesehen. GR Thaller fragt nach, ob es keine Versicherung gibt. Der Kommandant der FF, Herr HBI Ninaus, erklärt, dass das Ansaugen nicht mehr möglich und dies eine reiner Verschleisserscheinung sei. GR Haas fragt nach ob es ein Frostproblem sei, der Kommandant verneint dies. 

Der Bgm ersucht um ein Zeichen der Zustimmung. Der Antrag für die Durchführung der Reparatur wird einstimmig angenommen.

Pkt 11) Vergabe Gemeindewohnung „Kaiserbergstraße 19“

Die Wohnung wurde aufgrund der Kündigung ab 1. Oktober 2003 von Herrn Maier Klaus ausgeschrieben. DI Lesky stellt die 15 Bewerber anhand einer Folie vor. 
Michaela HÖLLER
schriftliche Bewerbung
Neuwiesenstraße 37

8502 Lannach

Andrea LONGUS
schriftliche Bewerbung
Winkelgasse 5

8502 Lannach

Andrea BOSSLER
schriftliche Bewerbung
Hauptstraße 17/1

8502 Lannach

Eva-Maria MERSNIK
schriftliche Bewerbung
Hauptstraße 83

8502 Lannach

Johann und Renate STOFF
schriftliche Bewerbung
Dobler Straße 20

8502 Lannach

Daniela ZAUTNER und Herbert GAAR
Bewerbung per E-Mail
Graschuh 34a

8510 Stainz

Josef SCHMIDBAUER
schriftliche Bewerbung
Grabenwarth 34

8563 Ligist

Monika NEßHOLD
schriftliche Bewerbung
Teiplstraße 60

8502 Lannach

Renate ROMANO
schriftliche Bewerbung
Glashüttenstraße 86

8530 Deutschlandsberg

Cornelia STEINSCHERER
schriftliche Bewerbung
Oberer Markt 10

8562 Mooskirchen

Adelheid MAURER
Bewerbung per E-Mail
Unterfresen 66

8541 Schwanberg

Gerhard HINTERHOLZER
Bewerbung per E-Mail

Bezirk Baden

Elisabeth TEMMER
schriftliche Bewerbung
Oberblumeggstraße 49

8502 Lannach

Andreas und Bettina HASHOLD
schriftliche Bewerbung

Weinberg 33

8562 Mooskirchen

Werner & Janja TEMMEL
schriftliche Bewerbung

Mooskirchner Straße 45/1

8502 Lannach

GR Steiner fragt, ob die Ansuchen bei der Gemeinde schriftlich und aufgrund der Ausschreibung eingelangt sind. Der Bgm erwidert, dass Frau Höller schon vor der Beschlussfassung am 01. September und Frau Longus am 01. September um die Wohnung angesucht haben. DI Lesky fügt hinzu, dass dies die beiden bis dato in Evidenz gehaltenen Ansuchen sind. GR Kienreich meint, dass ihm die Namen ohne Hintergrundinformation nicht bei der Entscheidungsfindung weiterhelfen und dass er gern näheres über die Bewerber erfahren möchte. Der Bgm liest daraufhin jede Bewerbung vor. GR Kienreich fragt weiters nach, wer von den Bewerbern keine Wohnung hat oder wer beispielsweise bei den Eltern oder Großeltern wohnt.

Die Stimmzettel werden ausgegeben.

Man einigt sich darauf, dass der Zweitgereihte eingeladen wird, falls der Erste nicht annimmt. Es wird folgendes Ergebnis ermittelt:

Es wurden 12 gültige Stimmen abgegeben.

Davon fallen 9 auf Michaela Höller, 2 auf Andrea Longus und 1 auf Monika Nesshold.

Somit ist Michaela Höller die neue Mieterin.

Der Bgm stellt weiters den Antrag, dass der Mietvertrag mit 1.11.2003 abgeschlossen wird. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Bürgermeister stellt den Antrag, dass der Mietzins mit € 3,63 mit jährlicher Indexanpassung exkl. Steuern und öffentlicher Abgaben, gesetzliche Umsatzsteuer und Verwaltungskostenanteil festgelegt werden soll. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Bürgermeister stellt den Antrag, dass eine Kaution in der Höhe von 3 Monatsmieten, das sind € 668,76 eingehoben werden soll. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

GR Ing. Doppelreiter befindet sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Saal.

Pkt 16) Aufschließungsstraße „Lienhartgründe“

Der Bürgermeister begrüßt Herrn Senatsrat Dr. Dietmar Mayer. Dieser teilt dem GR mit, dass das Thema bereits im Planungsausschuss behandelt worden ist und dass eine Voraussetzung für die Erlassung der Verordnung der Erhalt des gesamten Grundes der neuen Straße von den Eigentümern ist. Im konkreten Fall gehören ca. 70% der Fläche Herrn Lienhart, ein Grundstück gehört der Fa Url und eines der Lannacher Heilmittel GmbH. Herr Lienhart hat der Gemeinde einen Kaufvertrag der Lannacher Heilmittel vorgelegt sowie eine ausdrückliche Erklärung von derselben, dass sie schon vorher mit dem Straßenbau beginnen kann. Was die Gemeinde jedoch nicht hat, ist ein Kaufvertrag zwischen der Fa Url und Herrn Lienhart, was theoretisch bedeuten kann, dass die Marktgemeinde Lannach letztendlich die Straße nicht vollständig erhält. Dr. Mayer empfiehlt diesbezüglich darauf zu achten, dass ein entsprechender Vertrag vorliegt und schlägt einen Vorbehaltsbeschluss vor. Das heißt, dass eine Verordnung mit dem ausdrücklichen Vorbehalt beschlossen wird, dass der Beschluss jedoch erst wirksam wird sobald der gegenständliche Kaufvertrag vorliegt.

GR Steiner meint, dass in der Planungsausschusssitzung besprochen wurde, dass die Gemeinde nicht unbedingt den Bereich des Bahnübergangs erwerben sollte, da sie dann auch Erhalter der Gleisanlage ist. Dr. Mayer antwortet, dass es rechtlich nicht möglich ist, eine Gemeindestraße zu verordnen, bei der quasi der Bahnübergang als Teil ausgenommen ist.

GR Steiner fragt des weiteren, wie sich die Gemeinde rechtlich absichern kann, sodass die Aufschließungsstraße auch entsprechend der Bebauungsrichtlinie hergestellt wird. Dr. Mayer erwidert, dass es zur Vorsorge zwei Wege gibt: Erstens ist in der vorliegenden unterzeichneten Verpflichtungserklärung des Herrn Lienhart festgehalten, dass die Straße durch Herrn Lienhart oder auf seine Kosten herzustellen ist. Zweitens ist in einer zu erteilenden straßenbaurechtlichen Bewilligung durchaus die Auflage denkbar, dass die Straße zur Gänze in einem herzustellen ist.

Der Bürgermeister ergänzt, dass die zwei wesentlichen Punkte über die Umsetzung geklärt wurden. Er meint zudem, dass es im Falle eines Schadens bei der Gleisquerung nach 10 Jahren von Seiten der Gemeinde selbstverständlich wäre, die Kosten hierfür zu übernehmen – immerhin werden aus den Betrieben auch Steuereinnahmen lukriert. Die restlichen Dinge bedürfen einer straßenbaurechtlichen Bewilligung, in der auch hineingeschrieben wird, dass die Straße als Ganzes zu errichten ist; auch wird zusätzlich eine Bauvollendungsfrist vorgeschlagen. GR Ing. Doppelreiter erwähnt, dass man den Grund als „Eigentümer der Straße“ nicht erwerben muss und dass man sich bei der Aufsichtsbehörde darüber erkundigen kann. Dr. Mayer antwortet, dass die Stadt Graz die Grundstücke öffentlicher Straßen bis jetzt immer erworben hat. Ein Verbleiben der Straße in Privateigentum wäre ein Ausnahmefall. Weiters erwähnt Dr. Mayer, dass die Straßenbaulast auf Herrn Lienhart überwälzt wurde. GR Ing. Doppelreiter setzt fort, dass im Planungsausschuss darüber gesprochen wurde, entlang der gesamten Erschließungsstraße einen Geh- und Radweg vorzusehen. Er fragt, ob dies zwischenzeitlich abgeklärt wurde. DI Lesky ergänzt, dass es schon einen Vorabzug des straßenrechtlichen Gutachtens gibt, in welchem festgehalten ist, dass entlang der gesamten Verkehrsausschließung ein Gehweg oder Gehsteig vorzusehen sei. Dr. Mayer wirft ein, dass ein im Plan nicht enthaltener Gehweg extra verordnet werden müsste, wenn die Gemeinde später zusätzlich einen solchen errichten möchte. Auch muss darauf geachtet werden, im straßenbaurechtlichen Verfahren keine nicht durch die Verordnung gedeckten Auflagen zu erstellen. GR Ing. Doppelreiter fragt, ob es eine rechtliche Möglichkeit gibt, dass spätere Bauwerber auf dem Areal Grund für einen Geh- und Radweg abtreten müssen. Dr. Mayer verneint dies. DI Lesky fragt nach, ob es denkbar wäre, den Auflagepunkt zur Errichtung eines Gehwegs in die Verordnung aufzunehmen. Dr. Mayer erwidert, dass auch die Abtretungsflächen entsprechend ausgebessert werden müssten, und auch die vorliegenden Planunterlagen keinen Gehweg vorsehen. 

Der Bgm schlägt vor, diesen Punkt zu vertagen, bis der neue Plan vorliegt. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt 12) Kassaprüfung am 08.09.2003

Der Obmann des Prüfungsausschusses, GR Steiner, verliest das Protokoll, der Bgm daraufhin die Stellungnahme. Danach trägt GR Thaller die Stellungnahme des Gemeindekassiers vor. GR Steiner klärt ab, dass es sich beim Geschäftsgebäude Schwarzwiesenstraße um Miete handelt, die bei der Feuerwehr auf der Einnahmenseite veranschlagt ist. Dies wäre eigentlich nicht notwendig, da dort keine Einnahmen zu erwarten sind. Er bittet darum, bis zur nächsten Kassaprüfung eine Inventarliste des Gemeindeamtes zu erstellen. Zur Stellungnahme des Bgm bezüglich der Kanalabgabe meint er, dass es überhaupt kein Problem gäbe, wenn rechtskonform vorgeschrieben wird.

Pkt 13) Erneuerung Heizkesselanlage Objekt „Kaiserbergstraße 19“
AL DI Lesky berichtet über den Ölschaden und über den nicht reparablen Schaden des Heizkessels. Über die Erneuerung wurden 3 Angebote eingeholt, die er anhand einer Folie erläutert:

1) Fa Josef Bodlos GmbH, 8501 Lieboch



€ 3.848,14

2) Fa. Wonisch Installationen, 8544 Pölfing Brunn

€ 3.987,77

3) Karl Flanyek GmbH, 8510 Stainz



€ 4.012,85

GR Ing. Doppelreiter fragt nach, welche Produkte eingebaut werden. DI Lesky antwortet, dass die Kesselanlage aus dem Ölkessel von Buderus aus Guss angeboten wurde.

Der Bürgermeister stellt den Antrag, der Fa Bodlos GmbH den Auftrag zu erteilen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt 14) Postverteilerzentrum, Erneuerung Lufterhitzer

DI Lesky erklärt, dass das bestehende Gerät (Lufterhitzer) in der Zwischenzeit nicht mehr funktionsfähig ist und dass es eine günstigere Variante wäre, den Lufterhitzer nicht mehr in Betrieb zu nehmen und stattdessen einen Heizkörper zu installieren. Er stellt dem GR anhand der Folie folgende Angebote vor:

1) Fa Wonisch Installationen, 8544 Pölfing Brunn

€ 449,66

2) Fa Josef Bodlos GmbH, 8501 Lieboch



€ 932,99

3) Karl Flanyek GmbH, 8510 Stainz



€ 1.356,00
GR Thaller erkundigt sich danach, was in dem Preis alles inkludiert ist. DI Lesky erwidert, dass darin erstens die komplette Heizkörperanlage samt Montage und zweitens die Demontage der alten Anlage enthalten sind.

Der Bgm stellt den Antrag, der Fa Wonisch den Auftrag zu erteilen, dieser wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Generalmiet- und Baurechtsvertrag GWS – Marktgemeinde Lannach“

Der Bgm berichtet, dass seitens der GWS ein Baurechts- sowie ein Generalmietvertrag hinsichtlich der Errichtung des Seniorenwohnheims vorgelegt wurde und dass der GR der Marktgemeinde Lannach Herrn Dr. Hohenberg damit beauftragt hat, die vorgelegten Verträge im Sinne der Marktgemeinde Lannach zu prüfen. Herr Dr. Hohenberg hat nun schriftlich mitgeteilt, dass es sinnvoll wäre, einen Punkt des Baurechtsvetrages entfallen zu lassen. Nach Rücksprache mit der Rechtsabteilung der GWS wurde bereits ein auf den Vorschlag von Dr. Hohenberg basierender neuer Baurechtsvertragsentwurf vorgelegt. DI Lesky wirft ein, dass darüber auch in der letzten Planungsausschusssitzung berichtet wurde. Der GR einigt sich darauf, diesen Baurechtsvertrag und den Generalmietvertrag nicht mehr vorzulesen. 

Der Bgm stellt den Antrag, den Baurechts- und den Generalmietvertrag in der vorliegenden Fassung zu genehmigen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Willenserklärung Errichtung Apotheke“

DI Lesky liest das Schreiben vor, in welchem Frau Greimel die 240 m² Fläche zur Anmietung für die Errichtung einer Apotheke bereitgehalten werden. 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, dieses zu befürworten. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Feuerbeschau – Erhöhung VA“

Der Bgm erklärt, dass für den VA € 3.700,-- vorgesehen waren. Für die Durchführung der Feuerbeschau wären jedoch € 16.000,-- im VA nötig. 

Der Bgm stellt den Antrag, die VA – Position auf € 16.000,-- zu erhöhen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Kaufvertrag Marktgemeinde Lannach – GKE“

Der Bgm berichtet, dass für die Erwerbung des Grundstückes schon ein Grundsatzbeschluss gefasst wurde und dass der öffentliche Notar Dr. Bernd Zankel aus Deutschlandsberg mit der Errichtung des Kaufvertrages beauftragt wurde. Der Bgm ersucht DI Lesky um die Verlesung des Kaufvertrages. 

Der GR wird um Genehmigung des Kaufvertrages ersucht. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

*) Der unter Tagesordnungspunkt ......... gefasste Beschluss wird

*) Die unter den Tagesordnungspunkten ............. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.

Schluss der Sitzung: 20:54 Uhr

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 13 Seiten.

Genehmigt - unterschrieben

Lannach, am .................................................

................................................................
................................................................


Schriftführer
Vorsitzender

................................................................
................................................................


Schriftführer
Schriftführer

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

